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Das Recht
Das Recht ist ein Substantiv und, wie alle deutschen Substan-
tive, deklinierbar. Ueblicherwcise wird dabei das Hauptwort
«Recht» in die vier Fälle gesetzt, was durch eine Verände-

rung der Endung ausgedrückt wird. Beispiel: Des Rechtes.

Weniger bekannt ist die Deklination - zu deutsch:
Beugung - des «Rechts» nach dem ABC, wobei die Vorsilbe
verändert wird. Genauer ausgedrückt: Diese Art der Flexion
oder Beugung wird zwar täglich angewandt, führt aber als
grammatikalische Form ein Schattendasein. Dies rührt daher,
dass bei dieser Art Beugung oder Biegung des Wortes die
Vorsilbeoflmalsnicht ausgesprochen wird, und somit unklar
ist, um welche Form der Rcchts-Bicgung es sich handelt.

Dank dem A-Recht zum Beispiel, wird von vielen
Menschen gebilligt, dass der US-amerikanische Staat seine
Interessen in Südamerika notfalls mit Waffengewalt durch-
setzt. Das B-Recht hingegen erlaubte es den Briten, Falkland
zu besetzen. Und das I-Recht nahm der Irak als Freibrief, um
in Kuwait einzufallen.

Dies alles geschah und geschieht im Namen des dekli-
nierten, das heisst des gebogenen Rechtes.

Eine besonders interessante Rolle spielt dabei das G-
Recht, welches, obwohl nicht an erster Stelle im Alphabeth,
über allen anderen Rechten steht. Um seine Wichtigkeil
hervorzuheben, wird das G-Rccht häufig auch G-Rcchtig-
keit genannt. Das G-Rccht oder eben die G-Rcchtigkcit ist
das stärkste Recht, wenn es nur von den richtigen Staaten
angerufen wird.

Das G-Recht wird von der UNO verwaltet, welche auch

bestimmt, in welchen Fällen und wie es durchgesetzt werden
muss. Im Namen des G-Rcchtcs beschloss die UNO, das I

Recht ausser Kraft zu setzen. Da der Irak sich dem G-Rccht
nicht unterziehen wollte, mussten Sanktionen ergriffen wer-
den, um das G-Recht zu verteidigen. Einige Staaten be-

schlössen, das K-Recht einzuführen. Dieses Kricgs-Rcchi
erlaubt die Anwendung weiterer Rechte, zum Beispiel des Z-
Rechtes: Alles, was unter dem K-Recht steht - welches im
Namen des G-Rechtcs eingeführt wurde, untersteht der Zen-
sur. Ucbcrdas, was im Namen des K-Rechtes geschieht, darf
nur in bestimmten Worten berichtet werden.

Wir lesen von präzisen, chirurgisch genauen Bombenan-
Schlägen. Wir hören, dass sich Piloten vor dem Einsatz wie
vor einem Fussballmatch fühlen. Wir lesen - dank dem Z-
Recht - nichts von der Zivilbevölkerung im Irak, denn diese
hat sich - mit dem Beharren auf dem I-Recht - das L-Recht
verscherzt. Denn auch das Lcbens-Recht untersteht dem G-
Recht, welches das höchste ist von allen, und nicht etwa, wie
oft fälschlicherweise behauptet wird, vom Wort «Geld»
abgeleitet ist. Krieg geführt wird um der G-Rechtigkeit
willen und nicht um Geld, lehrt das Z-Recht. Wer etwas
anderes behauptet lügt. Lügt genauso wie diejenigen, welche
behaupten, B-Recht bedeute Busch-Recht und erlaube den
Amerikanern und ihren Verbündeten, in diesem Krieg ihre
eigenen Interessen zu verfolgen.

Dass die Durchsetzung des G-Rechtes mittels des K-
Rechtes einigen Nationen - und nicht nur den kriegsführen-
den - Gewinne bringt, welche mithelfen, anstehende innen-
politische Probleme zu beseitigen, das ist eine Nebenwir-
kung, welche zeigt, dass diejenigen, welche das G-Recht
richtig anwenden, auch belohnt werden. Und damit beweist,
dass es das gibt: Eine allumfassende G-Rechtigkeit. In
Ewigkeit. Amen.

Esf/ter Spt/tner, 7-ebruar 7997

im- 263. SJSIanarmffrerfuitg (SBiberftanbSberoegung).
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